
Konzept: Fortbildung



Bedeutung für unsere Schule

Die Fortbildung aller Pädagogen unserer Schule ist von zentraler Bedeutung für die Unterrichts- und  

Schulentwicklung,  Unterrichtsqualität  und  die  Qualitätssicherung.  Sie  unterstützt  Lehrer/innen, 

Erzieher/innen und pädagogisches Personal  bei der Erweiterung ihrer fachlichen, didaktischen und 

erzieherischen Kompetenzen sowie bei der Umsetzung schulspezifischer Unterrichtsformen.

Rahmenbedingungen

Die Fort- und Weiterbildungspflicht ist geregelt und festgehalten durch:

 Das Thüringer Schulgesetz, § 34 (5)

 Das Thüringer Lehrerbildungsgesetz, §§ 31,32

 Das Schulentwicklungsprogramm unserer Schule.

Inhalt

Ermittlung des Fortbildungsbedarfs

Schwerpunkte des Fortbildungsbedarfs werden entsprechend des Schulentwicklungsprogramms der 

Schule von der Steuergruppe in Zusammenarbeit mit der Schulleitung erstellt und durch Befragung 

im  Kollegium  konkret  ermittelt.  Jährlich  wird  der  Fortbildungsbedarf  zu  Beginn  des  Schuljahres 

überarbeitet,  gegebenenfalls  konkretisiert  und  aktualisiert.  In  der  Fortbildungsplanung  werden 

schulinterne, schulexterne sowie persönliche Fortbildungen erfasst.

Fortbildungsbudget

Um Fortbildungen finanziell abzusichern bzw. zu unterstützen, wird jährlich sowohl das vom ThILLM 

bereitgestellte Fortbildungsbudget als auch Unterstützungen durch Organisationen, Stiftungen u.a. 

genutzt. 

Multiplikation/Dokumentation

Um das erworbene Fachwissen aus externen Fortbildungen für alle nutzbar zu machen, wird es in  

den  Teams  und  Fachbereichen,  gegebenenfalls  auch  zu  Gesamtkonferenzen,  entsprechend 

weitervermittelt.

Jeder Pädagoge der Schule führt ein persönliches Qualifizierungs-Portfolio.

Die Steuergruppe dokumentiert die schulinternen Fortbildungen.


